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Arbeitsversion

Ausführungsverordnung zum Bundesgesetz über die 
Verbesserung des Schutzes gewaltbetroffener Personen

vom ...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu: –
Geändert: 210.11 | 212.5.11 | 340.11
Aufgehoben: –

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

beschliesst:

I.

Keine Hauptänderung.
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II.

1.
Der Erlass SGF 210.11 (Ausführungsverordnung zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch (AVZGB), vom 11.12.2012) wird wie folgt geändert:

Art.  3 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert), 
Abs. 5 (aufgehoben)

1 Das Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe kann jederzeit die Daten 
der elektronischen Überwachung von betroffenen Personen einsehen. Diese 
werden nur für den Vollzug des verfügten Verbots verwendet.
2 Wird festgestellt, dass das Verbot nicht eingehalten wird oder dass das Op-
fer oder die Gerichtspräsidentin bzw. der Gerichtspräsident aufgesucht wird, 
ist das Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe befugt, die Daten den zu-
ständigen Gerichtsbehörden und der Polizei zu übermitteln.
3 Die gespeicherten Daten werden spätestens zwölf Monate nach dem Ende 
der Massnahme gelöscht.
4 Das Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe zieht die Kosten für den 
Vollzug der elektronischen Überwachung ein. Bei Bedarf delegiert es diese 
Kompetenz an einen anderen Kanton.
5 Aufgehoben

2.
Der  Erlass  SGF  212.5.11 (Verordnung  über  den  Kindes-  und  Er-
wachsenenschutz (KESV), vom 18.12.2012) wird wie folgt geändert:

Art.  2 Abs. 1 (geändert)

1 Gemäss Artikel 443 Abs. 2 und Artikel 28b Abs. 3bis des Zivilgesetzbuchs 
(ZGB) sind Personen, die in amtlicher Tätigkeit von einer Person erfahren, 
die  hilfsbedürftig  erscheint,  dazu  verpflichtet,  der  Schutzbehörde  darüber 
Meldung zu erstatten.

3.
Der Erlass SGF 340.11 (Verordnung über den Straf- und Massnahmenvoll-
zug (SMVV), vom 05.12.2017) wird wie folgt geändert:

Art.  2 Abs. 1
1 Das Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe (das JVBHA) hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:
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p) (neu) Es vollzieht bei Gewalt, Drohungen und Nachstellungen die elek-
tronische Überwachung gemäss Artikel 28c des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB).

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft, mit Ausnahme der Ände-
rung  von  Artikel  2  Abs.  1  der  Verordnung  über  den  Kindes-  und  Er-
wachsenenschutz, die am 1. Juli 2020 in Kraft tritt.

[Signaturen]
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